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Sultans von Sansibar aufgenommenen Anleihe der Gesellschaft
zu überweisen. Außerdem erhalten die meisten Schutzgebiete Zu—
schüsse aus der Reichskasse.

Aus den Einnahmen sind die Ausgaben für die Verwaltung
des Schutzgebietes zu bestreiten. ·

Anleihen und Garantien zu Lasten eines Schutzgebietes be—
dürfen der Grundlage eines Reichsgesetzes.

f) Kirche. Das Schutzgebietsgesetz verbürgt den Angehörigen
der im deutschen Reiche anerkannten Religionsgemeinschaften Ge—
wissensfreiheit und religiöse Duldung, freie und öffentliche Aus—
übung dieser Kulte, das Recht der Erbauung gottesdienstlicher Ge—
bäude und der Einrichtung von Missionen.


